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TEIL I - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 
 
Der Inhalt dieser Wettbewerbsbedingungen dient als verbindliche Grundlage für alle Beteiligten.  

Zur Teilnahme am Bürger*innen-Wettbewerb benutzen Sie bitte die Unterlagen auf unserer Internet-
seite: www.lueneburg2030.de/lieblingsplaetze/marienplatz  // … oder holen Sie diese in unserem 
Büro ab: Waagestraße 1, 21335 Lüneburg (Offene Sprechzeiten immer Mittwochsvormittag; Ansons-
ten bitte vorher anrufen, zur Terminabsprache.)  
 
1. Gegenstand des Wettbewerbs 

Gegenstand des Wettbewerbs sind Gestaltungsideen für den öffentlich zugänglichen Marienplatz in 
Lüneburg im Rahmen des Experiments „Lieblingsplätze“ der Zukunftsstadt Lüneburg 2030+. Die Ein-
reichungen können alles umfassen, z.B. praktisch-pragmatische Nutzungsideen, Ideen zu künstle-
risch-kreativen Installationen, Grünflächengestaltung oder Gesamtansätze zur Neugestaltung des 
Platzes. Zu beachten ist, dass die eingereichten Ideen nur in Ausschnitten und als vorübergehende 
Maßnahme, testweise mit einfachen Mitteln für 6-8 Wochen im August und September 2022 umge-
setzt werden. Bauliche Änderungen auf dem Platz sind zwar nicht möglich, aber temporär aufzubrin-
gende Materialien und Aufbauten können ausprobiert werden. Auf bestimmte Aspekte wie Sicher-
heit und Lärmschutz etc. muss geachtet werden. Alle Ideen dienen als Inspirationsquelle und werden 
in Form einer Abschlussbroschüre (s.u.) für weitere professionelle Planungen in Verantwortung der 
Hansestadt Lüneburg ab 2023 dokumentiert. Es besteht kein Anspruch der Gewinnerbeiträge, so o-
der so ähnlich dauerhaft realisiert zu werden.  
 
2. Art des Wettbewerbs 

Der Wettbewerb ist ein Bürger*innen-Wettbewerb an dem alle Lüneburger*innen teilnehmen kön-
nen (siehe auch 3.2). Dabei werden Entwürfe von „Laien“ genauso begutachtet wie Einreichungen 
von Institutionen, erfahrenen Künstler*innen oder auch von Kindern und anderen.  
 
Der Wettbewerb ist nicht anonym. Die Namen von Teilnehmer*innen sind dem Zukunftsstadt-Team, 
den Vorprüfer*innen und der Auswahlkommission bekannt.  
Die Gewinner*innen und ihre Beiträge werden mit Namen im Internet und anderen Veröffentlichun-
gen bekannt gegeben.  
Ideen, die nicht ausgezeichnet wurden, werden ggf. in Auszügen im Internet oder anderen Veröf-
fentlichungen gezeigt. Dabei werden sie unter dem eingereichten Arbeitstitel zu finden sein. Namen 
von Teilnehmenden werden nur veröffentlicht, wenn dazu auf dem Teilnahmeformular zugestimmt 
wurde. 
 
Eine Auswahlkommission nominiert bis zu 6 Gewinner*innen des Wettbewerbs deren Ideen test-
weise, zeitweilig im Sommer 2022 umgesetzt werden – allerdings mit folgenden Hinweisen: 

- angepasst an das machbare (unter Beachtung von Projektbudget, Sicherheitsaspekten etc.),  
- ggf. nur als Ausschnitt der Idee  
- ggf. nicht für den kompletten Zeitraum von 6-8 Wochen, sondern abwechselnd mit oder pa-

rallel zu anderen Gewinnerbeiträgen. 
- Die Auswahlkommission macht für die temporäre (zeitweise) Umsetzung einen Vorschlag, 

der von einem extern beauftragten Dienstleister geprüft wird. Der Dienstleister bespricht 
den Plan zur temporären Umsetzung bei einem Termin mit den jeweiligen Gewinner*innen. 
Die Entscheidung über die Art der Präsentation auf dem Marienplatz treffen dann Dienstleis-
ter und Zukunftsstadtbüro. 
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3. Beteiligte am Wettbewerb und Kriterien der Auswahl 

3.1 Teilnehmer*innen  

Am Wettbewerb können alle Lüneburger*innen teilnehmen, d.h. Personen mit Wohnsitz oder mit 
Arbeits-/Studien-/Ausbildungsort in Lüneburg (Stadt und Landkreis). 
 
3.2 Auswahlkommission und Kriterien 

Die Auswahlkommission wird vor Abgabeschluss auf der Wettbewerbs-Internetseite bekannt gege-
ben: www.lueneburg2030.de/lieblingsplaetze/marienplatz . Falls erforderlich werden Stellvertre-
ter*innen eingesetzt. Die Auswahlkommission legt vor Sichtung der Beiträge eigene Kriterien der Be-
wertung fest. 
 
4. Wettbewerbs-Umsetzung und Ehrung 

4.1 Ehrung 

Die Umsetzung der Wettbewerbsergebnisse besteht in der temporären, vereinfachten Umsetzung 
der Gewinner*innen-Ideen im August und September 2022 begleitet durch Informationstafeln auf 
dem Marienplatz, die Namen der Gewinner*innen und ggf. weitere Informationen zu den prämierten 
Entwürfen enthalten. 

Die Gewinner*innen werden außerdem geehrt durch die Bekanntgabe in gängigen Medienkanälen 
der Zukunftsstadt und der Darstellung in einer Abschlussbroschüre des Wettbewerbs, die zusammen 
mit allen Gewinner*innen bei einem offiziellen Empfang feierlich an die Hansestadt Lüneburg über-
geben wird. 
 
4.2 Kosten der Ausführung 

Das Budget für die zeitweise Realisierung der Gestaltungideen wird – je nach Umfang der Ideen und 
deren Bedarf – ungleichmäßig auf die Gestaltungsmaßnahmen aufgeteilt. Die Höchstsumme pro 
Ideen-Umsetzung beträgt 2.000,- Euro.  
 
5. Unterlagen zum Wettbewerb und Veröffentlichung 

5.1 Unterlagen 

Folgende Unterlagen werden Teilnehmenden im Internet (www.lueneburg2030.de/lieblings-
plaetze/marienplatz) oder im Zukunftsstadt-Büro (Waagestraße 1, 21335 Lüneburg) zum Abholen zur 
Verfügung gestellt (Kontaktdaten und Öffnungszeiten, s.o.): 

 Teilnahmeunterlagen zum Wettbewerb mit  

o Formular zu allgemeinen Daten und Abfragen 

o Text mit Ideenbeschreibung (max. 1 DinA4-Seite getippt oder 2 Seiten handschriftlich) 

o Plangrundlage Marienplatz, um die Gestaltungsideen zu verorten 

o Text zum temporären Umsetzungsvorschlag im Sommer 2022 
 

 Wettbewerbsbedingungen mit Anlage (Beschluss im Rat der Hansestadt Lüneburg) [dieses Doku-
ment] 
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5.2 Einreichen des Beitrags 

a) Die Teilnahmeunterlagen müssen ausgedruckt in Papier-Form persönlich oder per Post ein-
gereicht werden: 

Zukunftsstadt Lüneburg 2030+, Wettbewerb Marienplatz, Waagestraße 1, 21335 Lüneburg 
 

b) Außerdem kann optional weiteres Material einreicht werden, um die Ideen darzustellen: 
 weitere zeichnerische Pläne  
 Kollagen, Zeichnungen, Malerei etc. 
 Modelle 
 gefilmt/animierte Videos > für digitale Produkte bitte einen Download-Link im Teilnahme-

formular angeben 
 usw. 
 

c) Frist zur Einreichung ist der 20.06.2022 bis 17:00 Uhr (es gelten Poststempel oder Eingangs-
stempel beim Zukunftsstadt-Büro, dass an diesem Tag bis 17 Uhr besetzt ist.) 
 

5.3 Veröffentlichung und Dokumentation 

Alle Gewinnerbeiträge und weitere ausgewählte Beiträge werden in einer Abschlussbroschüre und 
im Internet dokumentiert (zur Verwendung von Namen, siehe Nr. 2 „Art des Wettbewerbs“). 

Die Hansestadt Lüneburg (Zukunftsstadt-Projekt) ist zur Veröffentlichung der Arbeiten in allen gängi-
gen Medien der Zukunftsstadt berechtigt – während und nach dem Wettbewerb und der temporären 
Umsetzung.  

Die eingereichten Unterlagen werden Eigentum der Hansestadt Lüneburg im Rahmen des Zukunfts-
stadt-Projektes.  
 
6. Termine 2022 

- ab 23.05. – Öffentliche Bekanntgabe des Wettbewerbs in allen Medienkanälen der Zukunfts-
stadt und im Schaufenster des Zukunftsstadtbüros 

- 20.06. – Frist zum Einreichen der Wettbewerbsbeiträge bis 17:00 Uhr (siehe oben 5.2) 

- 01.07. – Sitzung der Auswahlkommission 

- 02.07. – Bekanntgabe der Gewinner*innen - direkt schriftlich an die Gewinner*innen und in 
gängigen Medienkanälen der Zukunftsstadt 

- ab 04.07. – Absprachen zur Umsetzung mit den Gewinner*innen 

- 06.08. – Eröffnungsfest auf dem Marienplatz 

- 06.08.-03.10. – Präsentation der Gewinner-Beiträge auf dem Marienplatz 

- Ende Sept. – Abschlussfeier auf dem Marienplatz 

- Ende Nov. – Offizieller Empfang für Gewinner*innen mit Übergabe der Dokumentation an 
die Hansestadt Lüneburg 

 



A M T S I N F O R M A T I O N S S Y S T E M

Auszug - Grundsatzbeschluss zur künftigen Nutzung des
Marienplatzes

Sitzung: Rat/0143/22 Sitzung des Rates der Hansestadt Lüneburg

TOP: Ö 24

Gremium: Rat der Hansestadt Lüneburg Beschlussart:

Datum: Do, 12.05.2022 Status: öffentlich/nichtöffentlich

Zeit: 17:00 - 21:20 Anlass: Sitzung

Raum: Kulturforum Lüneburg e.V.

Ort: Gut Wienebüttel, 21339 Lüneburg

Vorlage: VO/09909/22 Grundsatzbeschluss zur künftigen Nutzung des Marienplatzes

N/A
Beschluss:

Der Rat der Hansestadt Lüneburg fasst mehrheitlich folgenden Beschluss:

1. Die  Verwaltung  wird  beauftragt  eine  breite  Öffentlichkeitsbeteiligung  für  eine  Nutzungs-  und
Gestaltungsänderung  zum  Marienplatz  durchzuführen.  Dazu  soll  insbesondere  auch  das
Experiment „Lieblingsplätze“ aus dem Förderprojekt Zukunftsstadt Lüneburg 2030+ beitragen.

2. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, unter Berücksichtigung geeigneter Vorschläge aus dieser
Beteiligung zwei bis drei Nutzungs- und Gestaltungsvarianten für eine zukünftige Weiterentwicklung
des Marienplatzes zu entwickeln und vorzustellen.

N/A
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HANSESTADT LÜNEBURG
DIE OBERBÜRGERMEISTERIN

Vorlage-Nr.
VO/09909/22

DEZERNAT III
Herr Neumann, Frau Hesebeck Datum: 

24.01.2022

Beschlussvorlage
Beschließendes Gremium:
Rat der Hansestadt Lüneburg

Grundsatzbeschluss zur künftigen Nutzung des Marienplatzes

Beratungsfolge:

Öffentl. Sitzungs- Gremium
Status datum

Ö 07.02.2022 Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Ö 14.02.2022 Ausschuss für Mobilität

N 01.03.2022 Verwaltungsausschuss

Ö 02.03.2022 Rat der Hansestadt Lüneburg

Sachverhalt:

I. Lage und Gestaltung
Westlich vom Rathaus und südlich von der Ratsbücherei liegt der Marienplatz mit einer Flä-
che von ca. 2.000 m², zwischen den Straßen "Am Marienplatz" und "Egersdorffstraße". Nörd-
lich des Marienplatzes besteht eine Gehwegverbindung mit der Zuwegung zur Ratsbücherei 
und der KITA "Marienplatz". Der Marienplatz ist als Parkplatz gewidmet (vgl. Anlage: graue 
Fläche) und wird ausschließlich über die Straße "Hinter der Bardowicker Mauer" aus westli-
cher und östlicher Richtung und weiterführend über die Reitende-Diener-Straße erschlossen. 
Die Oberfläche des Parkplatzes besteht aus Asphalt, der Gehweg aus Boulevardplatten. Die 
Nutzung als Parkplatz ist vermutlich um Mitte der 1950er Jahre entstanden. 
Der Marienplatz ist leicht gewölbt und wird von altem Baumbestand und Heckenstrukturen 
eingesäumt. Der Platz liegt direkt an der Abbruchkante des Senkungsgebietes, daher liegt 
die westlich verlaufende Egersdorffstraße hier deutlich tiefer. 

II. Grundsätzliche Nutzung
Auf dem Marienplatz sind 25 Stellplätze, 6 Schwerbehindertenstellplätze und zwei Elektrola-
de-Stellplätze eingerichtet. Die Stellplätze sind bewirtschaftet und stehen auch der Anwoh-
nerschaft mit Anwohnerparkausweis zur Verfügung. Zudem sind unmittelbar vor der KITA 
Flächen für Lastenräder eingerichtet worden. 
Seit vielen Jahren hat die Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH (GfA) 6-mal im Jahr den östli-
chen Teil des Parkplatzes für Sonder-Müll-Sammelaktionen genutzt. Seit 2021 nutzt die GfA 
hierfür den Reichenbachplatz.
Während der Stadtfeste wurden auf dem Marienplatz mobile Fahrradabstell-Sammelanlagen 
eingerichtet und während des Martinimarktes wurde dieser für die Fahrzeuge der Marktbe-
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schickerinnen und Marktbeschicker reserviert. 

III. Aktuelle Nutzung
Seit März 2021, als die Schnelltests zum Corona-Nachweis zur Verfügung standen, wurde 
im Auftrag des Landkreises eine Teststation auf dem Marienplatz in festen Holzhütten einge-
richtet. Der Standort lag anfangs am östlichen Rand und wurde dann auf die Nordseite ver-
legt. Seit Dezember 2021 ist im südlichen Bereich eine Teststation in einem Container einge-
richtet, in dem zeitweise auch das mobile Impf-Team des DRK Impfungen durchgeführt hat. 
Durch die Test- bzw. Impfstation wurde ein großer Teil der Stellplätze seiner widmungsge-
mäßen Nutzung entzogen. 

Im Sommer 2021 wurde als dauerhafte Versammlung ein sog. "Klima Camp" auf dem Mari-
enplatz eingerichtet und bis in den Herbst betrieben. Aufgrund versammlungsrechtlicher Vor-
gaben wurde seinerzeit der gesamte Marienplatz für den Parkverkehr gesperrt, so dass für 
den Zeitraum der Versammlung keine Stellplätze zur Verfügung standen. 

Damit wurde der Marienplatz (in großen Teilen) über einen langen Zeitraum nicht ent-
sprechend der Widmung als Parkplatzfläche genutzt und es kann in Frage gestellt wer-
den, ob das Verkehrsbedürfnis für diesen kleinen Parkplatz in seiner zentralen Lage 
noch besteht oder der Platz nicht stärker für andere Funktionen genutzt werden kann. 
Bei einer solchen Betrachtung sind die unterschiedlichen Nutzungsansprüche zu be-
rücksichtigen, aber auch Anpassungsmöglichkeiten im Sinne des Klimaschutzes und 
der Klimaanpassung zu beachten. 

IV. Aktuelle Entwicklungen
Im Auftrag des Rates hat die Verwaltung von Sommer 2020 bis Herbst 2021 ein Leitbild für 
die Hansestadt Lüneburg als erste Stufe für ein Integriertes Stadtentwicklungskonzept 
(ISEK) im Rahmen einer breit angelegten Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet. Im Beteili-
gungsprozess wurde deutlich, dass viele Bürgerinnen und Bürger eine Veränderung der Ver-
kehrssituation insbesondere im innerstädtischen Bereich wünschen und den Verkehrsträgern 
des Umweltverbundes (Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV) mehr Bedeutung gegenüber dem 
motorisierten Individualverkehr eingeräumt werden sollte. Das Leitbild macht keine einzelfall- 
und ortsbezogenen Entwicklungsvorgaben, es werden aber die Grundprinzipien für eine zu-
künftige Stadtentwicklung formuliert, wie z.B. die Aspekte der Klimaanpassung der Stadträu-
me, mehr Stadtgrün, effiziente Flächennutzung, attraktive öffentliche Räume und auch Mobi-
litätsvielfalt und Vorrang für nachhaltige Mobilität. Zudem wurde eine breite Beteiligungsmög-
lichkeit als wesentlicher Schritt für eine zukünftige Stadtentwicklung identifiziert.

Ein Experiment des Zukunftsstadtprojektes Lüneburg 2030+ soll im Frühjahr 2022 durch 
Beteiligung Ideen für eine andere Gestaltung und Nutzung von verschiedenen "Lieblings-
plätzen" in der Stadt entwickeln. Der Marienplatz kann in dem Zusammenhang als ein be-
deutender innerstädtischer Ort im gemeinsamen Förderprojekt mit der Leuphana Universität 
Lüneburg Berücksichtigung finden. Im Rahmen des Experimentes kann dann für einen be-
grenzten Zeitraum in diesem Sommer durch eine temporäre Umgestaltung eine andere Nut-
zung "ausprobiert" und "öffentlich sichtbar und erlebbar" gemacht werden. 

Als Vorbereitung für den Nachhaltigen Mobilitätsplan wird derzeit eine Untersuchung zum 
Stellplatzangebot, der -auslastung und -bewirtschaftung im Stadtgebiet durchgeführt. Ergeb-
nisse sind in den nächsten Monaten zu erwarten und werden auch Einfluss auf die Bewer-
tung von innenstadtnahen Stellplatzflächen haben. Für die Frage, ob und inwiefern eine ver-
kehrliche Bedeutung des Marienplatzes in der jetzigen Ausprägung für zukünftig innerstädti-
sche Entwicklungen Berücksichtigung finden muss, wird die Untersuchung hilfreiche Hinwei-
se geben können.

Von seiner Lage in der Innenstadt liegt der Marienplatz zudem im Geltungsbereich verschie-
dener Fördergebiete, für die sich die Hansestadt Lüneburg um eine Förderung beworben hat 
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oder aktuell im Bewerbungsverfahren befindet (Perspektive Innenstadt, Zukunftsfähige In-
nenstädte und Zentren, Resiliente Innenstädte). Es wird daher angestrebt, im Rahmen der 
unterschiedlichen Förderkulissen ebenfalls zu untersuchen, ob Konzepte für eine Umnutzung 
bzw. investive Maßnahmen förderfähig wären und berücksichtigt werden können. 
Basierend auf dieser öffentlichen Beteiligungs- und Experimentier-Phase im Sommer 2022 
wird die Verwaltung Vorschläge für eine zukünftige Weiterentwicklung des Marienplatzes 
entwickeln und dazu Nutzungs- und Gestaltungsvorschläge/-varianten erarbeiten. 
Sofern sich aus den Untersuchungen keine Verkehrsbedeutung (mehr) für den Parkplatz 
ergibt oder wenn überwiegende Gründe des öffentlichen Wohles für die Aufhebung der Park-
platznutzung vorliegen, kann die Gemeinde gemäß § 8 niedersächsisches Straßengesetz 
(NStrG) eine (Teil-)Einziehung vornehmen. Für eine (Teil-)Einziehung wäre dann ein förmli-
ches Verfahren mit einer entsprechenden Beteiligungsmöglichkeit durchzuführen. Über die 
(Teil-)Einziehung entscheidet grundsätzlich der Verwaltungsausschuss.  

Es wird vorgeschlagen ein Vorgehen in drei Schritten durchzuführen. 

1. Beteiligung der Öffentlichkeit zur zukünftigen Nutzung des Marienplatzes. Dabei soll 
insbesondere das Experiment "Lieblingsplätze" für eine breite Beteiligung sorgen und 
Grundlage für eine temporäre und experimentelle Umnutzung sein. Auch im Rahmen 
des ISEK und der unterschiedlichen Förderprogramme für die Innenstadt können Ide-
en und Konzepte für den Marienplatz erarbeitet werden. 

2. Die Ergebnisse der Beteiligungsphase werden als Grundlage für die Erarbeitung von 
zwei bis drei Nutzungs- und Gestaltungsvarianten für den Marienplatz durch die Ver-
waltung genutzt. Dabei sollen unterschiedliche Bedürfnisse und Anforderungen an 
den Platz und insbesondere auch die Folgen des Klimawandels Berücksichtigung fin-
den. 

3. Ein Einziehungsverfahren wird anschließend formell eingeleitet, wenn eine Grundlage 
für eine anderweitige Nutzung besteht, dazu eine politische Entscheidung getroffen 
wurde und sich überwiegende Gründe des öffentlichen Wohls oder das entfallene 
Verkehrsbedürfnis als Voraussetzung für eine (Teil-)Einziehung anführen lassen. Für 
das Einziehungsverfahren ist ein formelles Verfahren mit eigenständiger Beteiligungs-
möglichkeit erforderlich.

Hierzu soll ein Grundsatzbeschluss des Rates herbeigeführt werden

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

Ziel
Auswirkung 
positiv (+)
und/oder
negativ (–)

Erläuterung der Auswirkungen

1
Umwelt- und Klimaschutz 
(SDG 6, 13, 14 und 15) + Entsiegelung von Asphaltflächen, Schaffung von Versicke-

rung, zusätzlichen Grünflächen und Bäumen, Klimatische 
Aufwertung der Fläche 

2 Nachhaltige Städte und 
Gemeinden (SDG 11) + Senkung der Umweltbelastung, Sicherstellung eines Zu-

gangs zu Grünflächen

3 Bezahlbare und saubere 
Energie (SDG 7)

4 Nachhaltige/r Konsum und 
Produktion (SDG 12)

5 Gesundheit und Wohlerge-
hen (SDG 3) + Steigerung des psychischen Wohlbefindens durch neue 

Erholungsräume

6 Hochwertige Bildung
(SDG 4)

7 Weniger Ungleichheiten
(SDG 5 und 10)
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8 Wirtschaftswachstum
(SDG 8)

9 Industrie, Innovation und 
Infrastruktur (SDG 9)

Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development 
Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in 
Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen. 

B) Klimaauswirkungen

a) CO2-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

□ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO2-Emissionen

x Positiv (+): CO2-Einsparung (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr 

und/oder

□ Negativ (-): CO2-Emissionen (sofern zu ermitteln): ________ t/Jahr

b)  Vorausgegangene Beschlussvorlagen
□ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Be-

schlussvorlage VO/__________ geprüft.

c)  Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

x Die Vorgaben wurden eingehalten.
□ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder
□ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)
a) für die Erarbeitung der Vorlage: 84,00 

aa)  Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

c)  an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja
Nein
Teilhaushalt / Kostenstelle:  
Produkt / Kostenträger:
Haushaltsjahr:

e)  mögliche Einnahmen:

Beschlussvorschlag:

1. Die Verwaltung wird beauftragt eine breite Öffentlichkeitsbeteiligung für eine Nut-
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zungs- und Gestaltungsänderung zum Marienplatz durchzuführen. Dazu soll insbe-
sondere auch das Experiment „Lieblingsplätze“ aus dem Förderprojekt Zukunftsstadt 
Lüneburg 2030+ beitragen.

2. Die Verwaltung wird weiterhin beauftragt, unter Berücksichtigung geeigneter Vor-
schläge aus dieser Beteiligung zwei bis drei Nutzungs- und Gestaltungsvarianten für 
eine zukünftige Weiterentwicklung des Marienplatzes zu entwickeln und vorzustellen. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die grundsätzlichen Vorbereitungen vorzunehmen, 
um ein (Teil-)Einziehungsverfahren für die Parkplatzfläche auf dem Marienplatz (vgl. 
Anlage) einzuleiten. Hierzu ist zu gegebener Zeit eine separate Beschlussvorlage vor-
zulegen. 

Beratungsergebnis:

Sitzung
am

TOP Ein-
stimmig

Mit
Stimmen-Mehrheit

Ja / Nein / Enthaltun-
gen

lt. Be-
schluss-

vorschlag

abweichende(r) Empf 
/Beschluss

Unterschr. 
des Proto-

kollf.

1

2

3

4

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:
Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit
Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau
Bereich 35 - Mobilität
Bereich 32 - Ordnung
01 S - Strategische Innenstadtentwicklung und dezernatsübergreifende Fördermittelprogramme
Bereich 61 - Stadtplanung
Bereich 74 - Grünplanung, Friedhöfe u. Forsten


